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§ 20a UnfUG Zusammenarbeit im
Bereich Schiene mit

Untersuchungsstellen anderer
Mitgliedstaaten

 UnfUG - Unfalluntersuchungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Wird von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes keine gemeinsame Sicherheitsuntersuchung mit

Untersuchungsstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäische Union gemäß § 9 Abs. 1a durchgeführt, können

Untersuchungsstellen einer Sicherheitsuntersuchung gegebenenfalls von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des

Bundes beigezogen werden und an der Untersuchung mitwirken, wenn

1. 1.ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes und zugelassenes Eisenbahnunternehmen an dem

Unfall oder der Störung beteiligt ist oder

2. 2.ein in einem anderen Mitgliedstaat registriertes oder dort instand gehaltenes Fahrzeug an dem Unfall oder

der Störung beteiligt ist.

2. (2)Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes hat beigezogenen Untersuchungsstellen anderer

Mitgliedstaaten Zugang zu Informationen und Beweismitteln einzuräumen, damit diese wirksam an der

Untersuchung teilnehmen können.

3. (3)Wird die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes von der Untersuchungsstelle eines anderen

Mitgliedstaates bei einer Sicherheitsuntersuchung beigezogen, so stehen ihr die Untersuchungsbefugnisse nach

§ 11 auch zur Erhebung von Beweismitteln für die ersuchende Untersuchungsstelle zu.

4. (4)Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes stellt im Bereich Schiene mit Unterstützung der

Eisenbahnagentur der Europäischen Union gemäß Artikel 38 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/796 ein

Programm für die gegenseitige Begutachtung auf, in dem alle Untersuchungsstellen von Mitgliedstaaten der

Europäischen Union zur Teilnahme aufgefordert werden, damit ihre Wirksamkeit und Unabhängigkeit überwacht

wird. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wirkt mit Unterstützung des in Artikel 38 Absatz 2 der

Verordnung (EU) 2016/796 genannten Sekretariats an der Veröffentlichung

1. 1.des gemeinsamen Programms für die gegenseitige Begutachtung und die Kriterien für die Begutachtung

und

2. 2.des Jahresberichts über das Programm, in dem die ermittelten Stärken und Verbesserungsvorschläge

aufgezeigt werden,

mit. Berichte über die gegenseitige Begutachtung werden allen Untersuchungsstellen und der Eisenbahnagentur

der Europäischen Union zur Verfügung gestellt.
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